
insbesondere nach der in § 48 Ab-
satz 3a genannten Verordnung (EU)
Nr. 258/2012, bleiben hiervon unbe-
rührt.“

c) Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 wird wie folgt ge-
ändert:

aa) Der Satzteil „Unterwassersportgeräte, bei
denen zum Antrieb der Geschosse keine
Munition verwendet wird (Harpunengerä-
te).“ wird Nummer 1.

bb) Folgende Nummer 2 wird angefügt:

„2. Geräte nach Anhang IV Nummer 18 der
Richtlinie 2006/42/EG, die zum Ab-
schießen von Munition für andere als
die in Anlage 1 Abschnitt 1 Unter-
abschnitt 1 Nummer 1.1 genannten
Zwecke (insbesondere Schlachtzwecke,
technische und industrielle Zwecke)
bestimmt sind (tragbare Befestigungs-
geräte mit Treibladung und andere
Schussgeräte) und

a) die die Anforderungen nach § 7 des
Beschussgesetzes erfüllen und zum
Nachweis das Kennzeichen der in
§ 20 Absatz 3 Satz 1 des Beschuss-
gesetzes bezeichneten Stelle oder
ein anerkanntes Prüfzeichen eines
Staates, mit dem die gegenseitige
Anerkennung von Prüfzeichen ver-
einbart ist, tragen oder

b) bei denen die Einhaltung der
Anforderungen nach Anhang I
Nummer 2.2.2.1 der Richtlinie
2006/42/EG durch Bescheinigung
einer zuständigen Stelle eines Mit-
gliedstaates oder des Übereinkom-
mens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum nachgewiesen ist.“

Artikel 2

Änderung der
Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung

Die Allgemeine Waffengesetz-Verordnung vom
27. Oktober 2003 (BGBl. I S. 2123), die zuletzt durch
Artikel 108 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I
S. 626) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 30 wie
folgt gefasst:

„§ 30 Erlaubnisse für die Mitnahme von Waffen und
Munition nach, durch oder aus Deutschland“.

2. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 bis 3 werden wie folgt gefasst:

„(1) Schusswaffen, deren Erwerb und Besitz
erlaubnispflichtig sind, verbotene Waffen und ver-
botene Munition sind ungeladen und in einem Be-
hältnis aufzubewahren, das

1. mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 (Stand
Mai 1997, Oktober 2002, Februar 2006, Januar
2010 oder Juli 2012)2 mit dem in Absatz 2 ge-

regelten Widerstandsgrad und Gewicht ent-
spricht und

2. zum Nachweis dessen über eine Zertifizierung
durch eine akkreditierte Stelle gemäß Ab-
satz 10 verfügt.

Der in Satz 1 Nummer 1 genannten Norm gleich-
gestellt sind Normen eines anderen Mitgliedstaa-
tes des Übereinkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum, die das gleiche Schutzniveau
aufweisen. Die zuständige Behörde kann eine
andere gleichwertige Aufbewahrung der Waffen
und Munition zulassen. Vergleichbar gesicherte
Räume sind als gleichwertig anzusehen. Alterna-
tive Sicherungseinrichtungen, die keine Behält-
nisse oder Räume sind, sind zulässig, sofern sie

1. ein den jeweiligen Anforderungen mindestens
gleichwertiges Schutzniveau aufweisen und

2. zum Nachweis dessen über eine Zertifizierung
durch eine akkreditierte Stelle gemäß Ab-
satz 10 verfügen.

(2) Wer Waffen oder Munition besitzt, hat diese
ungeladen und unter Beachtung der folgenden
Sicherheitsvorkehrungen und zahlenmäßigen Be-
schränkungen aufzubewahren:

1. mindestens in einem verschlossenen Behält-
nis: Waffen oder Munition, deren Erwerb von
der Erlaubnispflicht freigestellt ist;

2. mindestens in einem Stahlblechbehältnis ohne
Klassifizierung mit Schwenkriegelschloss oder
einer gleichwertigen Verschlussvorrichtung oder
in einem gleichwertigen Behältnis: Munition,
deren Erwerb nicht von der Erlaubnispflicht
freigestellt ist;

3. in einem Sicherheitsbehältnis, das mindestens
der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0
(Stand Mai 1997, Oktober 2002, Februar 2006,
Januar 2010 oder Juli 2012)3 entspricht und
bei dem das Gewicht des Behältnisses 200 Ki-
logramm unterschreitet:

a) eine unbegrenzte Anzahl von Langwaffen
und insgesamt bis zu fünf nach Anlage 2
Abschnitt 1 Nummer 1.1 bis 1.2.3 und 1.2.5
des Waffengesetzes verbotene Waffen und
Kurzwaffen (Anlage 1 Abschnitt 1 Unterab-
schnitt 1 Nummer 2.5 des Waffengesetzes),
für deren Erwerb und Besitz es ihrer Art
nach einer Erlaubnis bedarf, und

b) zusätzlich eine unbegrenzte Anzahl nach An-
lage 2 Abschnitt 1 Nummer 1.2.4 bis 1.2.4.2
und 1.3 bis 1.4.4 des Waffengesetzes ver-
botener Waffen sowie

c) zusätzlich Munition;

4. in einem Sicherheitsbehältnis, das mindestens
der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0
(Stand Mai 1997, Oktober 2002, Februar 2006,
Januar 2010 oder Juli 2012)4 entspricht und
bei dem das Gewicht des Behältnisses min-
destens 200 Kilogramm beträgt:

3 Zu beziehen bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, und in der Deut-
schen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt.

4 Zu beziehen bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, und in der Deut-
schen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt.

2 Zu beziehen bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, und in der Deut-
schen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt.
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a) eine unbegrenzte Anzahl von Langwaffen
und bis zu zehn nach Anlage 2 Abschnitt 1
Nummer 1.1 bis 1.2.3 und 1.2.5 des Waf-
fengesetzes verbotene Waffen und Kurz-
waffen (Anlage 1 Abschnitt 1 Unterab-
schnitt 1 Nummer 2.5 des Waffengesetzes),
für deren Erwerb und Besitz es ihrer Art
nach einer Erlaubnis bedarf, und

b) zusätzlich eine unbegrenzte Anzahl nach An-
lage 2 Abschnitt 1 Nummer 1.2.4 bis 1.2.4.2
und 1.3 bis 1.4.4 des Waffengesetzes ver-
botener Waffen sowie

c) zusätzlich Munition;

5. in einem Sicherheitsbehältnis, das mindestens
der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad I
(Stand Mai 1997, Oktober 2002, Februar 2006,
Januar 2010 oder Juli 2012)5 entspricht:

a) eine unbegrenzte Anzahl von Lang- und
Kurzwaffen (Anlage 1 Abschnitt 1 Unter-
abschnitt 1 Nummer 2.5 des Waffengeset-
zes), für deren Erwerb und Besitz es ihrer
Art nach einer Erlaubnis bedarf,

b) eine unbegrenzte Anzahl nach Anlage 2 Ab-
schnitt 1 Nummer 1.1 bis 1.4.4 des Waffen-
gesetzes verbotener Waffen sowie

c) Munition.

(3) Bei der Bestimmung der Zahl der Waffen,
die nach Absatz 2 in einem Sicherheitsbehältnis
aufbewahrt werden dürfen, bleiben außer Be-
tracht:

1. wesentliche Teile von Schusswaffen und Schall-
dämpfer nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterab-
schnitt 1 Nummer 1.3 bis 1.3.4 des Waffen-
gesetzes,

2. Vorrichtungen nach Anlage 2 Abschnitt 1
Nummer 1.2.4.1 des Waffengesetzes, die das
Ziel beleuchten oder markieren, und

3. Nachtsichtgeräte, -vorsätze und -aufsätze so-
wie Nachtzielgeräte nach Anlage 2 Abschnitt 1
Nummer 1.2.4.2 des Waffengesetzes.

Satz 1 Nummer 1 gilt nur, sofern die zusammen
aufbewahrten wesentlichen Teile nicht zu einer
schussfähigen Waffe zusammengefügt werden
können.“

b) Die Absätze 4 und 5 werden aufgehoben.

c) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 4.

d) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 5 und in des-
sen Satz 1 werden die Wörter „Absätze 1 bis 6“
durch die Wörter „Absätze 1, 2 und 4“ ersetzt.

e) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 6 und in des-
sen Satz 1 werden die Wörter „die Sicherheits-
behältnisse nach § 36 Abs. 1 und 2 des Waffen-
gesetzes oder nach den Absätzen 1 bis 3 oder an
einen Waffenraum nach Absatz 5 Satz 2 ab-
sehen“ durch die Wörter „Sicherheitsbehältnisse,
Waffenräume oder alternative Sicherungseinrich-
tungen nach den Absätzen 1 und 2 absehen“
ersetzt.

f) Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 7 und es
werden die Wörter „§ 36 Abs. 1 und 2 des
Waffengesetzes oder in den Absätzen 1 bis 4“
durch die Wörter „den Absätzen 1 und 2“ ersetzt.

g) Der bisherige Absatz 10 wird Absatz 8.

h) Der bisherige Absatz 11 wird Absatz 9 und es
werden die Wörter „der Absätze 1 bis 8“ durch
die Wörter „des Absatzes 1 und 2“ ersetzt.

i) Folgender Absatz 10 wird angefügt:

„(10) Die Konformitätsbewertung von Sicher-
heitsbehältnissen und Sicherungseinrichtungen
nach den Absätzen 1 und 2 erfolgt durch akkre-
ditierte Stellen. Akkreditierte Stellen sind Stellen,
die

1. Konformitätsbewertungen auf dem Gebiet
der Zertifizierung von Erzeugnissen des Geld-
schrank- und Tresorbaus einschließlich Schlös-
sern zum Schutz gegen Einbruchdiebstahl vor-
nehmen und

2. hierfür über eine Akkreditierung einer nationa-
len Akkreditierungsstelle nach Artikel 4 Ab-
satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
9. Juli 2008 über die Vorschriften für die
Akkreditierung und Marktüberwachung im Zu-
sammenhang mit der Vermarktung von Pro-
dukten und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom
13.8.2008, S. 30) in der jeweils geltenden Fas-
sung verfügen.

Als nationale Akkreditierungsstellen gelten

1. Stellen, die nach § 8 des Akkreditierungsstellen-
gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2625),
das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 79 des Ge-
setzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666) ge-
ändert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung beliehen oder errichtet sind, und

2. jede andere von einem Mitgliedstaat oder
einem Staat des Europäischen Wirtschafts-
raums nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung
(EG) Nr. 765/2008 als nationale Akkreditie-
rungsstelle benannte Stelle.“

3. In § 14 Satz 1 werden die Wörter „§ 13 Abs. 1 bis 5
und 6 Satz 1 und 2“ durch die Wörter „§ 13 Ab-
satz 1, 2 und 4 Satz 1 und 2“ ersetzt.

4. In § 26 Absatz 1 werden die Wörter „der Euro-
päischen Union (Mitgliedstaat)“ gestrichen.

5. § 30 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 30

Erlaubnisse
für die Mitnahme von Waffen

und Munition nach, durch oder aus Deutschland“.

b) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 32 Abs. 1
Satz 1“ durch die Wörter „§ 32 Absatz 1 Satz 1
oder Absatz 1a Satz 1“ ersetzt.

6. In § 31 Absatz 1 Satz 1 und 3, Absatz 2, Absatz 3
Satz 1 und 5 und in § 32 Absatz 1 und 2 wird jeweils
das Wort „Bundeskriminalamt“ durch das Wort
„Bundesverwaltungsamt“ ersetzt.

5 Zu beziehen bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, und in der Deut-
schen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt.
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